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Der Regierende Bürgermeister von Berlin Berlin, den  11. März 2026 

- Senatskanzlei -   (926) 2352 

III C                                                                       guido.bockelmann.senatskanzlei.berlin.de 

  
 

An den 

Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über 

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 

über Senatskanzlei – G Sen –  
 

 

Olympiabewerbung 
 

rote Nummern:  2502 A, 2502 B 
 

Vorgang:  97. Sitzung des Hauptausschusses vom 18. Februar 2026 
 

 
 

Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 

 

„Die Senatskanzlei wird gebeten, dem Hauptausschuss bis zum 31.03.2026 darzustellen, 

wie sich das Investitionsbudget der Olympischen Spiele in Paris im Einzelnen 

zusammengesetzt hat, in welche Bereiche private Investitionen geflossen sind und welche 

konkreten Projekte umgesetzt wurden.  

Welche Finanzzusagen vom Bund bestehen für eine mögliche Ausrichtung der Olympischen 

Spiele in Berlin? 

 

Berichtszeitpunkt: 13. März 2026  

In der amtlichen Kostenschätzung zum Volksbegehren „Rücknahme der 

Olympiabewerbung Berlin (Berlin+)“ heißt es auf Seite 3 unter Punkt 5: „Gleichzeitig 

würden dem Land Berlin Investitionen seitens der Wirtschaft, des Bundes und des IOC in 

einem hohen einstelligen Milliardenbereich sowie langfristige wirtschaftliche Effekte 

entgehen, die mittelbar auch Auswirkungen auf den Landeshaushalt hätten (bspw. 

Steuereinnahmen).“  

• Welche Investitionen sind seitens der Berliner Wirtschaft während und nach einer 

erfolgreichen Olympiabewerbung zu erwarten?  

• Welche Investitionen sind seitens des IOC während und nach einer erfolgreichen 

Olympiabewerbung zu erwarten?  

• Mit welchen Effekten auf die Steuereinnahmen ist zu rechnen und wie ist deren 

Langfristigkeit zu erklären?“ 

 

 

Stefan Bernhardt
Schreibmaschine
2502 D
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Beschlussempfehlung:  

Der Hauptausschuss nimmt den Zwischenbericht zustimmend zur Kenntnis.  

 

 

Hierzu wird berichtet:  
 

Es liegen noch keine hinreichend belastbaren Erkenntnisse vor. Es wird daher um eine 

Fristverlängerung bis zur Sitzung am 29. April 2026 gebeten, um diese Erkenntnisse dann 

gemeinsam mit der Vorabbefassung mit den finanziellen Aspekten des Konzeptes BERLIN+ 

aufzuliefern.  

 

 

Der Regierende Bürgermeister von Berlin 

In Vertretung 

 

 

 

...................................................................... 

Florian Graf 

Chef der Senatskanzlei 




